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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Sonderbericht Nr. 19/2023 des Europäischen Rechnungshofs: 
Bemühungen der EU um eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung – wenig 
ambitionierte Standards und nur begrenzte Zielausrichtung 

– Billigung des Entwurfs von Schlussfolgerungen des Rates 
  

1. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat die Gruppe „Agrofinanzielle Fragen“ (AGRIFIN) 

beauftragt, den oben genannten Sonderbericht nach den in den Schlussfolgerungen des Rates 

vom 8. Mai 2000 betreffend die Verbesserung des Verfahrens zur Prüfung der Sonderberichte 

des Rechnungshofs (Dokument 7515/00 + COR 1) festgelegten Regeln zu prüfen. 

2. Die Gruppe AGRIFIN hat in ihrer Sitzung vom 20. Oktober 2023 über den oben genannten 

Sonderbericht sowie die Antworten der Kommission auf diesen Bericht beraten. 

3. Angesichts dieser Beratungen hat der Vorsitz einen Entwurf von Schlussfolgerungen 

(Dokument 15403/23) erstellt und ihn den Delegationen zur informellen schriftlichen 

Konsultation vorgelegt. Auf der Grundlage der eingegangenen Bemerkungen hat der Vorsitz 

den Entwurf von Schlussfolgerungen geändert und ihn in der Sitzung der Gruppe AGRIFIN 

vom 1. Dezember vorgelegt. In der Sitzung wurde der in der Anlage enthaltenen geänderten 

Fassung des Entwurfs von Schlussfolgerungen zugestimmt. 
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4. Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Mai 2000 wird der Ausschuss der 

Ständigen Vertreter ersucht, dem Rat vorzuschlagen, dass er den in der Anlage 

wiedergegebenen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates auf einer seiner nächsten 

Tagungen als A-Punkt billigt. 
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ANLAGE 

Endgültiger Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates 

Sonderbericht Nr. 19/2023 des Europäischen Rechnungshofs mit dem Titel 

„Bemühungen der EU um eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung: Wenig ambitionierte 

Standards und nur begrenzte Zielausrichtung“ 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

1. NIMMT den Sonderbericht Nr. 19/2023 des Rechnungshofs mit dem Titel „EU-Maßnahmen 

für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung: Wenig ambitionierte Standards und nur 

begrenzte Zielausrichtung“ ZUR KENNTNIS, in dem festgestellt werden soll, ob die 

Kommission und die Mitgliedstaaten die Maßnahmen im Rahmen der GAP 2014-2022 zur 

Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Böden und eines 

nachhaltigen Dungmanagements wirksam eingesetzt haben und ob die einschlägigen 

Maßnahmen im Bereich des Dungmanagements, die zur Umsetzung der Nitratrichtlinie 

ergriffen wurden, wirksam waren; 

2. NIMMT KENNTNIS von den Empfehlungen des Rechnungshofs an die Kommission, das 

Ambitionsniveau der Standards zu überprüfen und darüber zu berichten und die Ergebnisse 

im Hinblick auf die Umsetzung der Standards zu bewerten, über die Ausrichtung der 

freiwilligen GAP-Maßnahmen auf die dringendsten lokalen Bodenprobleme zu berichten, 

die Möglichkeiten für die Gewährung von Ausnahmen einzuschränken und zu überprüfen, 

ob sich Kollisionen mit Zielsetzungen in anderen Politikbereichen ergeben und konsolidierte 

Daten auf EU-Ebene zu verbessern; die Kommission akzeptiert diese Empfehlungen; 

3. NIMMT ZUR KENNTNIS, dass der Bodenschutz im neuen GAP-Zeitraum 2023–2027 an 

Bedeutung gewinnt, insbesondere durch eine erweiterte Konditionalität, neue Öko-

Regelungen im Rahmen der ersten Säule und freiwillige Maßnahmen im Rahmen der 

zweiten Säule; 

4. TEILT DIE AUFFASSUNG, dass es wichtig ist, die Nitratrichtlinie vollständig umzusetzen 

und ihr Ziel in allen EU-Ländern zu erreichen, auch in den Mitgliedstaaten, denen aufgrund 

ihrer Besonderheiten begründete Ausnahmen gewährt wurden; 

5. IST SICH DESSEN BEWUSST, dass die Nitratrichtlinie einen wichtigen Beitrag leistet, um 

Nährstoffverluste als Folge der Landwirtschaft zu verringern und NIMMT in diesem 

Zusammenhang KENNTNIS von dem Ziel des Grünen Deals, die Nährstoffverluste bis 

2030 um 50 % zu verringern; 
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6. NIMMT die Maßnahmen ZUR KENNTNIS, die die Kommission ergriffen hat, um 

Datenlücken zu schließen und die Qualität der von den Mitgliedstaaten freiwillig für den 

Zeitraum 2020-2023 erhobenen und/oder bereitgestellten Daten zu verbessern, bis die 

Datenerhebung über Bruttonährstoffbilanzen im Jahr 2026 verbindlich wird. 
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